1










Anlage 2

ERASMUS Annahmeerklärung Hochschuljahr 2008/2009
- Studierendenmobilität-

Diese Erklärung
 verbleibt bei der Heimathochschule. Eine Auszahlung der ERASMUS-Auslandsstudienbeihilfe ist in der Regel erst möglich, wenn diese Erklärung vollständig ausgefüllt und unterzeichnet ist.

 Vor- und Nachname des/der Studierenden:_____________________________________

(in Druckbuchstaben)

Adresse:__________________________________________________________________
            ___________________________________________________________________

E-Mail-Adresse:___________________________________________________________

Bankverbindung/Bankname:________________________________________________

Kontonummer: ___________________________________________________________

BLZ: ___________________________________________________________________

Geb.Datum: ______________________________________________________________

Staatsangehörigkeit:_______________________________________________________

Angestrebter Abschluß an der Heimathochschule ______________________________

Abgeschlossene Studienjahre: _______________________________________________

Studienfach:_____________________________________________________________

 Studienniveau: ( Grundstudium (Anfänger)         ( Hauptstudium (Fortgeschritten)

Hochschulkoordinator(in):  Kornelia Röhr

Heimathochschule: FHTW Berlin

Teilnahme am Sprachkurs an der Heimathochschule: ( ja                         ( nein
Gasthochschule:____________________________________________________

Teilnahme am Sprachkurs an der Gasthochschule: ( ja                             ( nein

Betreuer an der Gasthochschule: ___________________________________________

Bescheinigung der Gasthochschule liegt vor: ( ja                                      ( nein

Unterricht in der Sprache des Gastlandes: ( ja                                          ( nein
Auslandsstudienaufenthalt von - bis (Tag/Monat/Jahr):

Davon Praktikum von - bis (Tag/Monat/Jahr):


ECTS wird angewandt:          ( ja                                    ( nein

Ich nehme die ERASMUS-Auslandsstudienbeihilfe in Höhe von 

Euro:___________ 

die mir aus Mitteln der Kommission der Europäischen Union zur Verfügung gestellt wird, an und verpflichte mich:

· die Beihilfe ausschließlich zur Deckung der Kosten für Reise, Lebensunterhalt und Sprachvorbereitung zu verwenden, die mir im Rahmen des geplanten Auslands-studienaufenthaltes entstehen,

· den an der Gasthochschule vorgesehenen Studienplan einzuhalten und meiner Heimathoch-schule unverzüglich jede Änderung des ursprünglich eingereichten Antrags mitzuteilen,

· meiner Heimathochschule eine Bescheinigung der Gasthochschule, in der die Durchführung des Studienprogramms und die genauen Aufenthaltsdaten bestätigt werden, vorzulegen.

· selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen, da mit dem Programm keinerlei Versicherungsschutz verbunden (Achtung: Es besteht die Möglichkeit, auf eigene Kosten an der Gruppenversicherung des DAAD teilzunehmen, Kranken-/Unfall- u. Haftpflicht-versicherung, nährere Auskünfte beim DAAD, Versicherungsstelle Tel. 882-294)

· einen Bericht über das Studium an der Gasthochschule anzufertigen.

Ich erkläre mich einverstanden, die Beihilfe ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn ich den Auslandsaufenthalt nicht antrete, vorzeitig abbreche oder die hier genannten Verpflichtungen verletze.

Ich versichere, daß ich für die Laufzeit des ERASMUS-Stipendiums keine Förderleistungen anderer Organisationen oder Behörden in Anspruch nehmen werde, die nicht mit der Heimathochschule abgestimmt sind.

Ich versichere ferner, dass ich bislang keine ERASMUS-Förderung erhalten (eine wiederholte Teilnahme am ERASMUS-Programm ist ausnahmslos ausgeschlossen).

	Sondermittel Behindertenförderung in Höhe von  _____________________________

EURO ________________________________________________________________

Art der Behinderung _____________________________________________________




Ort, Datum_______________________

Unterschrift______________________________________________

� Alle Angaben werden datenrechtlich vertraulich behandelt; sie dienen als Datenquelle für die von der EU-Kommission geforderten Verwendungsnachweise.





� Die genaue Höhe der monatlichen Stipendienrate kann derzeit noch nicht bekanntgegeben werden, wird aber wahrscheinlich bei etwa 200 Euro liegen. Sie werden später per E-Mail über die genaue Höhe informiert. Das Stipendium wird in zwei bis vier Raten an Sie ausgezahlt, je nach Dauer Ihres Aufenthaltes: 1. Rate: 08-11/2008, 2. Rate: 12/2008-02/2009, 3. Rate: 03-05/2009, 4. Rate: 06-08/2009. 





